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BESCHLUSSAUSFERTIGUNG 
 

 
Auszug aus der Sitzung 

vom: 
Umwelt-, Verkehrs- 
und 
Planungsausschuss 

Niederschrift zur Sitzung 

18.08.2020 

 
11. Einführung Tempo 30 auf der Wahner Straße in 

Niederkassel-Ranzel 

  

Dem Ausschuss lag folgende Sitzungsvorlage vor: 

 
Sachverhalt: 

 
 

1. Bisheriges Verfahren 
 

Mit Schreiben vom 23.02.2020 beantragte der Antragsteller im 
Rahmen eines Bürgerantrags die Einführung eines Tempolimits 
von 30 km/h für den Bereich der Wahner Straße in 

Niederkassel-Ranzel, ab Ortseingang bis zur Einmündung 
Porzer Straße (vgl. Anlage). 

 
Der Antrag wurde im Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss in seiner Sitzung am 17.06.2020 

beraten und beschlossen, den Antrag in den dafür zuständigen 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss zu verweisen. 

 
 
2. Zuständigkeit für verkehrsrechtliche Entscheidungen 

 
Für verkehrsrechtliche Entscheidungen ist die untere 

Straßenverkehrsbehörde zuständig. Sie trifft reine 
Rechtsentscheidungen, die einer politischen Entscheidung nicht 
zugänglich sind. Gleichwohl ist es möglich, einen Sachverhalt 

in den Gremien zu beraten.  
 

Hierauf wird anlässlich des Schreibens des Rhein-Sieg-Kreises, 
das in dieser Sitzung behandelt wurde, hingewiesen. Zu 
Einzelheiten wird auf die entsprechende Sitzungsvorlage 

verwiesen (Nr. 2678/2014-2020). 
 

 
3. Allgemeine Grundlagen zur Anordnung einer 
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Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h 

 
In der Sache wird folgendes mitgeteilt: 
 

Gemäß § 45 Abs. 9 der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind 
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort 

anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände 
zwingend erforderlich ist. Insbesondere Beschränkungen und 
Verbote des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet 

werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse 
eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer 

Beeinträchtigung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs 
erheblich übersteigt.  
 

Dies gilt bereits von Gesetzes wegen ausdrücklich nicht für  
 

- innerörtliche streckenbezogene 
Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h (Zeichen 274),  
- auf Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- 

und Kreisstraßen) oder  
- auf weiteren Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) im unmittelbaren 

Bereich von an diesen Straßen gelegenen Kindergärten, 
Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, 
Förderschulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern 

(45 Abs.9 Satz 4 Nr. 6 StVO). 
 

Um die zul. Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h 
reduzieren zu können, müssen die zuvor genannten 
Voraussetzungen vorliegen. Ob dies der Fall ist, muss anhand 

einer Einzelfallprüfung ermittelt werden. Hierzu ist eine 
Überprüfung im Rahmen eines Verkehrsortstermins mit einem 

Vertreter der Kreispolizeibehörde Siegburg erforderlich, an dem 
auch ein Vertreter der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) 
teilnehmen muss, da die Wahner Straße durch den ÖPNV 

befahren wird. 
 

Im Rahmen dieses Verkehrsortstermins wird neben der 
Unfallsituation u.a. auch die gültige Höchgeschwindigkeit in 

Verbindung mit dem vorhandenen Ausbauzustand der Wahner 
Straße überprüft, da die angeordnete Höchstgeschwindigkeit 
immer auch abhängig ist vom tatsächlichen Ausbau einer 

Straße. 
 

Der Ausbau der Straße ist insofern von Bedeutung, als dass 
Ausbauzustand und gewünschte 
Geschwindigkeitsbeschränkung übereinstimmen müssen. So 

muss für den Verkehrsteilnehmer durch die Beschaffenheit der 
Straße (z.B. geringe Breite, Einbauten, Pflasterungen etc.) ein 
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Unterschied zu anderen Straßen, die mit 50 km/h befahren 

werden dürfen, erkennbar sein. Sollte dies nicht der Fall sein, 
wären Umbaumaßnahmen erforderlich. Die bloße Aufstellung 
eines Verkehrszeichens ist also nicht ausreichend. 

 
Inwieweit durch evtl. erforderlich werdende 

Umbaumaßnahmen eine Kostentragungspflicht für die 
Straßenanlieger (Straßenausbaubeiträge nach §§ 8, 8a des 
Kommunalabgabengesetzes NRW) entsteht, bleibt ebenfalls 

einer Überprüfung vorbehalten. 
 

 
 Beschlussvorschlag: 

 

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Einrichtung eines geschwindigkeitsreduzierten Bereichs auf 30 Km/h 

vorliegen. 
 

Ende der Sitzungsvorlage 

 
 Protokoll: 

 

Ausschussmitglied Oberhäuser, CDU, führt aus, dass in dem 
betreffenden Bereich der Straßenbelag bereits „matsch“ sei. Es sei zu 

überlegen, ob hier Bodenerhebungen zur Reduzierung des Tempos 
eingebracht werden könnten, sofern das Tempo bei 50 km/h bliebe, 
um eine Verkehrsberuhigung zu erzielen. Ggf. seien dafür im Vorhinein 

Messungen denkbar. 
 

Ausschussmitglied Schulten, B90/Grüne, nimmt Bezug auf ihren 
eingebrachten Tagesordnungspunkt 2 und kritisiert, dass dies doch 

alles im Rahmen des Gesamtkonzepts gesehen werden solle. 
 
Ausschussmitglied Kitz, CDU, teilt mit, dass man zwischen baulichen 

Maßnahmen (Bodenerhebung) und einer Geschwindigkeitsreduzierung 
differenzieren müsse. 

 
 Beschluss: 

 

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Einrichtung eines geschwindigkeitsreduzierten Bereichs auf 30 Km/h 

vorliegen. 
 

 Abstimmungsergebnis: 

Ja 20  Nein 0  Befangen 0       
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